Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn


    Bonn, den 16. 06. 97

Institut für Erziehungswissenschaft

Proseminar: Prinzipien einer humanen Erziehung

Leitung: Dr. Johannes Claßen
Referent: Dániel Fehér
Die Geschichte des Begriffes „Interesse“

in Philosophie und Pädagogik
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Ausgangspunkt für die Entwicklung des Begriffes ist das Römische Recht. In der Regelung des Schadenersatzes ist die Rede von der Wertdifferenz, die der Kläger vom Beklagten fordern kann (id qoud inter-est, d.h. der Unterschied, der dazwischen ist). Auch im öffentlichen Bereich taucht der Begriff auf, nämlich als Bezug auf Staats- bzw. privaten Vorteil (id quod rei publicae interest / id qoud privatim inter​est). In der mittelalterlichen Rechtslehre erfolgt eine gewisse Generalisierung des Begriffes, er wird auf alle Arten von Ansprüchen angewandt.


Als Substantiv taucht das Wort zum ersten Mal gegen 1100 auf. Es bürgert sich eine Dreiteilung der Bedeutungen ein: Interesse conventum (vereinbarter Preis), Interesse commune (Sachwert) und Interesse singulare (Entschädigung, Zuschlag). Besonders bedeutend wird der Gebrauch, der im 13. Jh. entsteht; hier wird der Begriff im Sinne von „Entschädigung“ als euphemistische Bezeichnung für Zinsen (welche zu erheben für Katholiken offiziell verboten war) verwendet. Diese finanzökonomische Bedeutung ist auch für die Übernahme des Begriffes in die westeuropäischen Sprachen zwischen 1450 und 1530 entscheidend.


Ohne engen Bezug auf die lateinischen Wurzeln entsteht hingegen vom 15. bis 17. Jahrhundert die Form, aus der sich die heute allgemein übliche Verwendung ableitet: Interesse als Nutzen, Vorteil, Profit oder Gewinn. In lateinischen Texten wird diese Bedeutung im Allgemeinen nicht gebraucht, hier bleibt man bei den Termini „res“, „commodum“, „utilitas“ und „negotium“.


Eine Sonderentwicklung gibt es im Spanischen, wo der Terminus sich durch die christliche Moralphilosophie als ausschließliche Bezeichnung für den egoistischen Eigennutz einbürgert, um dann als diskriminierende polemische Waffe gegen die ökonomisch erfolgreichen Juden und Mauren eingesetzt zu werden. Diese Variante wird am Anfang des 17. Jh. auch von anderen Sprachen übernommen und prägt die Verwendung in der spirituell-religiösen Literatur als Verdammung der menschlichen Egozentrik. Aber es gibt auch eine entgegengesetzte Tendenz: durch Bedeutungserweiterung dringt das Wort allmählich auch in die sozial-ethische Sphäre ein, wo es im Sinne von Stolz und Ehre auftaucht.


Bei italienischen Autoren des 16. Jh. erfolgt zum ersten mal die Verwendung als Bezeichnung für Staatsräson und Eigennutz. Um diesen Gegensatz gruppieren sich die späteren Verwendungen in der Rechts- und Moralphilosophie. Im Frankreich des 17. Jh. beginnt die Ausdifferenzierung der verschiedenen Interessenebenen von den untersten Partikularitäten bis zum höchsten Allgemeininteresse hin. Gleichzeitig findet eine Rehabilitierung des Begriffs statt, angefangen in den höheren Ebenen als zunächst auf Gott bezogenes objektives Interesse, später als allgemeines Staatsinteresse, bis hin zu dem englischen Nationalökonomen A. Smith, wo schließlich das Streben für den eigenen Nutzen als dem Allgemeinwohl dienlich und damit positiv bewertet wird.


Für die Psychologie und Pädagogik ist auch die neue Betrachtung wichtig, die um 1500 in Frankreich erscheint, wo Interesse für „psychische Anteilnahme“ (bzw. Interessiertheit) steht. Das Wort bezeichnet nun eine Beziehung einer oder mehrerer Personen zu einem Objekt, dessen tatsächliches oder gedachtes Vorhandensein bei den Personen eine bestimmte Haltung hervorruft. Es entstehen die Konnotationen in der Richtung von „Mitleid“, „Sympathie“ bzw. „Liebe“.


In ähnlicher Richtung verläuft auch die Entstehung des Adjektivs „interessant“. Dieses bezeichnet nun alles, was die menschliche Aufmerksamkeit fesselt oder erzeugt. Insbesondere wird es im Bereich der bildenden Kunst, Literatur und Musik auf die ästhetische Anteilnahme bezogen gebraucht. So entwickelt sich „Interesse“ zum Schlüsselbegriff der Ästhetik des 18. Jh.

Bedeutungen in der Philosophie

Die heutige umgangssprachliche Bedeutung entstammt der Staats- und Morallehre des 17. und 18. Jh. Sehr unterschiedlich ist hingegen die Verwendung in den Einzelwissenschaften Pädagogik, Psychologie, Jura und Soziologie. Im modernen Gebrauch gilt „Interesse“ zunehmend auch als erkenntnistheoretische Kategorie.

In der englischen Philosophie entsteht die Verwendung des Wortes als Bezeichnung für Streben oder Triebfeder. Bei Hobbes ist es zunächst ein individuelles, zerstörerisches Streben. Bei Locke gewinnt der Begriff die Einordnung als gesellschaftliche Kategorie und eine positive Bewertung, da das Eigentum im spezifischen Verhältnis zum Gemeinwohl steht und dadurch zum allgemeinen Gut aufsteigt. Eine besondere Betonung findet dieser Zusammenhang in der Ökonomie Smiths: Die partikulären wirtschaftlichen Bestrebungen stehen bei ihm automatisch im Einklang mit dem Reichtum und dadurch mit dem Allgemeininteresse des Staates. Im leichtem Widerspruch steht dazu seine Morallehre, in dem er ein Stufenmodell der Interessen entwirft, wo die Tugend als Regulator die tieferen Interessen zu den höheren bis hin zum Universalinteresse aufsteigen lassen und harmonisieren soll.

Diese Bedeutung ist auch eine Überleitung zu den französischen Aufklärern. La Rochefoucauld kritisiert vordergründige Moraltheorien, indem er feststellt, daß die angebliche Tugend eigentlich nur ein Gewebe verschiedener Handlungen und Interessen ist. In diesem Zusammenhang entwickelt sich die Betrachtung von Interesse als Triebfeder menschlicher Handlungen überhaupt. Eine Sonderstellung nimmt Rousseau ein, wo der Begriff seinem Menschenbild entsprechend polarisiert ist, einmal als individuelle Selbstsucht und einmal als allgemeine Liebe zum schönen und geordneten Ganzen. Dementsprechend ist die Selbstüberwindung in der Unterordnung des Eigenwillens (dessen Plural lediglich das volonté de tous ist) unter dem Willen der Allgemeinheit (dem volonté générale) das Tugendhafte.

Bei Kant taucht Interesse das erste Mal als Orientierungspunkt der Erkenntnis auf, nämlich als „Interesse der Vernunft“. Diese faßt Kant in den drei Fragen „Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen?“ zusammen. Aus diesen resultiert nicht nur ein Erkenntnissystem, sondern auch eine praktische Theorie des moralischen Handelns. Interesse ist bei ihm nicht mehr bloßes Werkzeug, sondern an sich schon Zweck.

Hervorzuheben wäre auch die Beurteilung des Begriffes bei Hegel: Interesse ist für ihn die Übersetzung der Subjektivität des Inhalts in die Objektivität des Handelns, die Verbindung eines Gegenstandes mit dem darauf bezogenen menschlichen Tun durch den Trieb. Die damit verbundene Rechtsphilosophie wird von Hegels Nachfolgern, vor allem von Marx stark kritisiert. Hegel habe das Bild eines mystischen Staatsinteresses entworfen, obwohl in der Wirklichkeit das Allgemeininteresse und noch viel mehr die Interessen des Volkes sich nicht in den Institutionen des Staates wiederfinden. Interesse ist nach Marx Ausdruck der Lebens- bzw. Klassenlage des Trägers, damit Produkt der Vermittlung zwischen materiellen Verhältnissen und den Äußerungen des Bewußtseins. In der Weiterentwicklung des Marxismus wird auch das subjektive Interesse des Einzelnen betrachtet und als Ergebnis der Modifikation der Persönlichkeit durch spezifische Sozialisations- und Existenzbedingungen. Für Lukács ist Kernfrage der marxistischen Morallehre die Unterordnung der subjektiven Einzelinteressen unter dem objektiven Klasseninteresse.

In der Philosophie unseres Jahrhunderts taucht „Interesse“ vor allem als erkenntnistheoretische Kategorie auf. Bei Habermas ist das im Medium von Arbeit, Sprache und Herrschaft entstandene Interesse konstitutiv für die Erkenntnistätigkeit. Eine Ausnahme bildet Scheler, für den Interesse eine unveränderliche anthropologische Konstante (als Empfänglichkeit des Menschen für die Idee) ist. 

Bedeutungen in der Pädagogik

Rousseau übernimmt seine moralphilosophische Bestimmung des Wortes in die Erziehungstheorie: Im „Emile“ versucht er zu zeigen, wie durch Erziehung die Einsicht in die Notwendigkeit der Unterordnung der Einzelinteressen unter dem volonté générale vermittelt werden kann.

Eine zentrale Rolle spielt der Begriff das erste Mal in der Pädagogik Johann Friedrich Herbarts (1776-1841). Herbart unternahm große Anstrengungen zur Begründung der Pädagogik als Wissenschaft. Er betont im Gegensatz zu den vorherrschenden anthropologischen Systemen des Idealismus die Dynamik des menschlichen Charakters und den überragenden Einfluß der Erziehung auf die Bildung dessen. In seiner Theorie ist Erziehung in drei Phasen geteilt: Regierung, Zucht und Unterricht, wovon letztere am tiefsten in die Psyche geht und deshalb auch die meiste Aufmerksamkeit Herbarts auf sich zieht. Im Stufenmodell des Unterrichtes steht das Wecken des Interesses am Anfang. Interesse ist hier als Bezug zum Gegenstand zu verstehen, es erhellt die „einzelnen Punkte“ des Bildungsinhaltes (Stufe der Klarheit). Hierauf folgen bei Herbart die Stufen der Assoziation, des Systems und der Methode. Interesse ist also als Ausgangspunkt des Handelns der primäre Ansatzpunkt des Unterrichtes. Für den konkreten Unterricht betont Herbart die Notwendigkeit der Respektierung der einzelnen Interessen der Schüler. Die Unterdrückung der Spontaneität (durch die autoritäre Durchsetzung eines vermeintlichen Allgemeininteresses) vernichtet den Bezug des Schülers zum Unterrichtsinhalt und führt zu teilnahmsloser Passivität.

Der Interessenbegriff bei Erich Fromm

Fromm definiert in seinem Werk „Die Revolution der Hoffnung“ (1968), im Kapitel  „Was heißt es menschlich zu sein?“ seinen Verständnis vom Begriff „Interesse“ (siehe GA IV, S.321), und zwar im Rahmen von einer Analyse „spezifisch menschlicher Eigenschaften“.  Er zählt „Interesse“  zu einer Gruppe von Eigenschaften, die für gewöhnlich nicht als Gefühle (wie Gier, Zärtlichkeit, Liebe oder Mitgefühl), sondern als Eigenschaften (wie auch Verantwortungsgefühl) bezeichnet werden. Er schreibt, man solle dem Wort seine ursprüngliche lateinische Bedeutung zurückgeben und zwar als „mittendrin sein“, bzw. „dazwischen sein“ (obwohl wir oben gesehen haben, daß das nicht ganz der ursprüngliche lateinische Gebrauch ist).

Fromm versteht unter „Interesse“ im Konkreten eine lebendige, aktive Zuwendung zu einem Gegenstand (Person, Ding, Sachverhalt, etc.) und im Allgemeinen eine durchgehende „interessierte“ Haltung im Sinne der „Biophilie“ (siehe auch „Pro und Contra Summerhill“, 1970, GA IX, S.415ff). Der interessierte Mensch beschäftigt sich aktiv (tätig) mit seinem Gegenstand, er transzendiert sein eigenes Ich, indem er sich auf den Gegenstand bezieht. Tätigsein ist eine biophile Lebenshaltung, im Gegensatz zu Geschäftigsein. Der Geschäftige läßt nur Informationen auf sich einstürzen, er konsumiert und behält nichts, er schafft nichts.

Der Gegenstand des Interesses ist für Fromm von zweitrangiger Bedeutung, wichtig ist die Einstellung an sich, da der Interessierte sich eben nicht nur mit wenigen bestimmten Sachen intensiv befassen kann, sondern mit allem, da Interesse seine Grundhaltung ist. Außerdem ist Interesse „ansteckend“, sie greift auch auf andere Personen über, die diese positive Lebensenergie ohne fremde Hilfe nicht entwicklen können.

Wir sehen also, daß Fromm sich auf den Begriff, der im 16. Jh. in Frankreich entstanden ist zurückgreift: „Interesse“ im Sinne von „psychische Anteilnahme bzw. Bezogenheit“. Auch die französische Aufklärung klingt mit hinein, da bei ihm „Interesse“ auch eine Art Triebfeder menschlicher Handlungen darstellt, zwar nicht als ein Motor, mit dem jeder Mensch ausgestattet ist, sondern als eine Einstellung, die den Menschen zu moralisch guten Handeln lenkt.

Ganz deutlich ist die Abgrenzung von der Bedeutung als ökonomische Kategorie. Auch den Gebrauch zur Bezeichnung eines objektiven Vorteils verwirft er.

Auffallend ist aber auch die Nähe zu Herbart, der Interesse ebenfalls im Sinne von „Beziehung zum (Unterrichts-)Gegenstand“ benutzt. Doch während bei Herbart Interesse eine Stufe des Lern- bzw. Erkenntnisprozesses ist, so ist es bei Fromm eine immer im Hintergrund mitwirkende Einstellung, welche den Umgang mit den Gegenständen (im wieten Sinne) reguliert. Interesse erscheint bei Herbart immer singulär, d.h. als zu einer bestimmten Person (und Gegenstand) gehörig (im Unterricht sollen die verschiedenen Interessen, im Sinne von Neigungen, gleichermaßen berücksichtigt werden), bei Fromm hingegen ist es eine allgemeine Kategorie, die Bezeichnung einer „Weltanschauung“.
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